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Laustr. 8
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 96946-20
Fax  05621 96946-19
info@region-kellerwald-edersee.de
www.region-kellerwald-edersee.de

   LEADER 2014–2020

 Die Europäische Union und das Land Hessen unter-
stützen ländliche Regionen mit speziellen Förder-
programmen, die als Anschubfinanzierung für eigen-
ständige Entwicklungen gedacht sind.

 Die Region Kellerwald-Edersee wurde im Jahr 1994 
als Fördergebiet der Europäischen Union und des 
Landes Hessen anerkannt. Sie hat seither sehr erfolg-
reich an den Programmen LEADER-II, LEADER+ und 
LEADER 2007–2013 teilgenommen.

 2015 wurde die Region auch als LEADER-Förderge-
biet für den Zeitraum 2014–2020 ausgewählt. 

 Ziel der Region Kellerwald-Edersee ist es, die Lebens-
qualität in der Region dauerhaft zu erhalten und 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Dabei soll 
das vorhandene Potenzial genutzt und die Stärken 
der Region ausgebaut werden. 

 Das Leitbild der Region 2014–2020 steht unter dem 
Motto„WelterbeRegion Kellerwald-Edersee – Wild. 
Bunt. Gesund.“

www.region-kellerwald-edersee.de

   Bisherige Ergebnisse

 In der Region Kellerwald-Edersee wurden in der 
 letzten Förderperiode in Zusammenarbeit mit den 
Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Schwalm-
Eder 83 Projekte aus LEADER umgesetzt. 

 28 davon sind Existenz gründende Maßnahmen, 
 weitere 17 sind touristische Projekte, die mei-
sten davon mit Arbeitsplatz schaffendem Effekt. 
2.166.000 Euro Fördermittel haben Investitionen 

 von 10.600.000 Euro ausgelöst.



FÖRDERANGEBOTE

•	Gründung	und	Entwicklung	von	Kleinstunternehmen	
mit Schaffung von mindestens einem Arbeitsplatz, 
der äquivalent einem Vollzeitarbeitsplatz entspricht.

•	Gründung	und	Entwicklung	von	touristischen	Unter-
nehmen entsprechend dem strategischen Marketing-
ziel „Natur und Landerlebnis“ in Hessen.

•	Ausgaben	für	Projekte	der	öffentlichen	Daseinsvor-
sorge mit einnahmeschaffender bzw. erwerbswirt-
schaftlicher Orientierung.

•	Sonstige	investive	und	nichtinvestive	Projekte,	die	
der Erfüllung des LEADER-Konzeptes der Region 
 Kellerwald-Edersee dienen. 

Beurteilung von Projekten

 Zur Beurteilung von Projektanfragen werden sowohl 
die Förderrichtlinie als auch das Regionale Entwick-
lungskonzept mit den dort formulierten Zielen und 
Maßnahmen herangezogen. Bei privaten touristi-
schen Projekten sind außerdem ergänzende Projekt-
auswahlkriterien für private Infrastrukturmaßnahmen 
an Wanderwegen und an Radwegen zu erfüllen.

FÖRDERVERFAHREN

Projektskizze und Projektbewertung

 Das LEADER-Entscheidungsgremium, der Vorstand 
des Vereins Region Kellerwald-Edersee e.V., ermittelt 
anhand eines Projektbewertungsbogens zu jedem 
Projekt eine Punktzahl. 

 Diese ist Grundlage für die Projektpriorisierung, 
gegebenenfalls aber auch für die Ablehnung oder 
Zurückstellung des Projektes.

Antragstellung bei den Landkreisen

 Der Förderantrag mit den erforderlichen Unterlagen 
wird bei den zuständigen Landkreisen Waldeck-Fran-
kenberg und Schwalm-Eder gestellt. 

 Projekte dürfen erst begonnen werden, wenn 
ein offizieller Zuwendungsbescheid vorliegt. 

ZUSCHÜSSE

Kommunen und öffentliche 
nicht kommunale Träger

 In der Regel beträgt der Zuschuss 60–75 % 
 der  förderfähigen Nettokosten, maximal 
 200.000 Euro.

Private Träger

 Der Zuschuss beträgt in der Regel 35 % der 
förder fähigen Nettokosten, max. 45.000 Euro. 

 Bei touristischen Projekten ist der Zuschuss auf 
maximal 25.000 Euro begrenzt. 

 Projekte der öffentlichen Daseinsvorsorge in 
privater Trägerschaft werden mit 50 %, maximal 
200.000 Euro, bezuschusst.

 Weitere Informationen unter 
 http://www.kellerwaldverein.de/regional-
 entwicklung/projektbeantragung.php 


